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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

LV. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LXXV. Jahrgang.

Mr. 30. Basel. 24. Juli. 19119.
Erscheint wöchentlich. — Preis per Semester für die Schweiz b>. 6.— Bestellungen direkt an „Benno Schwabe* Co.,

Verlagsbuchhandlung in Basel". Im Auslände nehmen alle Postbureanx und Buchhandlangen Bestellnngen an.
Inserate .'if» ('Ih. die einspaltige I'etitzeile.

Redaktion: Oberst U. Wille, Meilen; Oberst Fritz Gertsch, Bern.

Inhalt: Dienstpflicht der im Auslande wohnhaften Schweizerbürger. — Die Entwicklung der militärischpolitischen

Revolution in der Türkei. — Ausland: Deutschland: Waffenübungen der Nichtaktiven 1909.— Frankreich:

Preis von Nancy. — Oesterreich-Ungarn: Fahrende Ordonnanzoffiziere. — Spanien: Neues
Exerzierreglement für die Infanterie.

Dienstpflichtder im Auslandewohnhaften
Schweizerbürger.

(Korrespondenz).

Unsre Nachbarstaaten haben durch ihre Gesetzgebung

mit Bezug auf die militärdienstlichen
Pflichten ihrer Bürger wie Rekrutierung, Rekrutendienst,

Reserveübungen etc. sehr strenge Bestimmungen

aufgestellt. Von diesen Bestimmungen
wird auch gegenüber den im Auslande wohnenden

Bürgern um keinen Finger breit abgewichen
und mit den Drückebergern versteht man erst
recht keinen Spass.

Von unsern im Auslande wohnenden Schweizerbürgern

wissen wir, dass sie bei allerlei Anlässen
eine grosse Anhänglichkeit an ihr Vaterland
beweisen, einen bedeutenden Wohltätigkeitssinn
entwickeln, aber wenn es sich um militärdienstliche

Pflichten handelt, sie nicht sehr scharf
ins Zeug gehen. Unsre Militärbehörden könnten

mit Leichtigkeit den Beweis erbringen, dass

tausende von Schweizerbürgern, die im Auslande
in auskömmlichen Verhältnissen leben, dem Vaterlande

keinen Centime Militärpflichtersatz bezahlen,

geschweige denn auch nur einen Tag Militärdienst
leisten.

Wir möchten nun aber den rühmlichen
Ausnahmen, die es gibt, nicht zu nahe treten und

ziehen dieselben deshalb nicht in den Kreis
unsrer Betrachtungen.

Zweck dieser Zeilen ist, nur festzustellen, wie

es in der Praxis mit der Dienstpflicht unsrer im
Ausland wohnenden Schweizerbürger aussieht und

beginnen mit der

Stellungspflicht.
Abschnittll »Aushebung" der Militär-Organisation

bestimmt, dass jeder Schweizerbürger in dem

Jahre, in dem er sein 19. Altersjahr zurücklegt,
sich an seinem Wohnort oder Heimatsort zu
stellen habe und die neue Aushebungsverordnung
erweitert diese Gesetzesbestimmung dahin, dass

die im Auslande wohnenden Schweizerbürger
sich entweder in ihrem Heimatsorte oder am
letzten Wohnorte der Schweiz stellen können

(sollte wohl heissen in der ihrem Wohnorte
zunächst gelegenen Schweizergrenzstadt). Eine
bestimmte klare Vorschrift, wonach die stellungs-
pflichtigen Schweizerbürger, die im Auslande
wohnen, verpflichtet sind, sich in der Schweiz zu
stellen, besteht nicht.

Dieser nicht sehr bestimmt abgefassten
Gesetzesbestimmung ist es denn auch zu verdanken, dass

sich nur verhältnismässig wenige stellen. Einige
kommen aus Anhänglichkeit an ihr Vaterland,
andre, weil ihnen der Nachbarstaat mit
Niederlassungsentzug oder Zwangseinbürgerung droht.
Der grössere Teil bleibt unentschuldigt weg,
weil jeder weiss, dass er deswegen nicht zur
Verantwortung gezogen wird.

Herr Oberst Wille hat den Gedanken der

Stellungspflicht in seiner Wehrverfassung vom
Jahre 1898 zum Ausdruck gebracht, die andern
Staaten haben ihn schon längst durchgeführt,
während er bei uns noch ganz den Charakter
der Freiwilligkeit trägt.

Wir müssen diesen Gedanken energisch durchführen

und Mittel und Wege finden, auch den

unentschuldigt Weggebliebenen zur Rechenschaft

zu ziehen, schon deswegen, weil uns sonst zu viele
Wehr- und Ersatzsteuerkräfte verloren gehen.

Wie steht es nun mit der

Dienstpflicht.
Diejenigen Rekruten, welche die Rekrutenschule

bestehen wollen, schreiben an ihre zu-


	...

